Name: 
Meinerzhagen, den ………………….
Adresse: 

Tel.: 

Stadt Meinerzhagen

- Ordnungsamt -

Postfach 1563

58531 Meinerzhagen

Antrag auf Erteilung einer Gestattung  nach dem Gaststättengesetz 

Für eine  (   ) Schankwirtschaft (alkoholfreie und alkoholische Getränke)

               (   ) Speisewirtschaft 

                      Art der Speisen: ___________________________________________________

Anlass: ____________________________________________________________________
Veranstaltungsort: Meinerzhagen, _____________________________________________
Veranstaltungszeit: 

1. Tag: am ________ von ________ Uhr, bis ________, ________ Uhr,

2. Tag: am ________ von ________ Uhr, bis ________, ________ Uhr,

3. Tag: am ________ von ________ Uhr, bis ________, ________ Uhr,

4. Tag: am ________ von ________ Uhr, bis ________, ________ Uhr.

Der Ausschank von alkoholfreien und alkoholischen Getränken erfolgt: 

(   ) in oder aus Flaschen
(   ) in Einmalbechern

(   ) aus einer Getränkeschankanlage
(   ) in Gläsern 
Mir ist bekannt, dass Getränkeschankanlagen (einschließlich der mobilen Anlagen, sowie z.B. Rondell, Bierwagen, etc.) vor Inbetriebnahme von einem Sachkundigen i.S. v. § 16 Getränkeschankanlagenverordnung abzunehmen und die Bescheinigung für die Ordnungsbehörde bereitzuhalten sind. 

Die Spülvorrichtung muss für die Reinigung der Schankgefäße mit fließendem Wasser eingerichtet sein. Sie muss über mindestens zwei Spülbecken verfügen. Wenn eine Gläserspülmaschine oder ein gleichermaßen wirksames Spülgerät mit getrennter Vor- und Nachspülung  verwendet wird, ist ein Spülbecken ausreichend. 

Der Verkauf von zubereiteten Speisen erfolgt in: 

(   ) Einmalgeschirr- und mit –bestecken
(   ) Normalgeschirr. 

Für die Reinigung sind vorhanden: 
(   ) Wasserzapfstelle            (   ) Spülbecken            (   ) Heißwassergerät

Die Abwässer werden wie folgt beseitigt: ________________________________________
(z.B. Toiletten mit Kanalanschluss, Toilettenwagen mit Fäkalientank, Chemietoiletten)
Für Auskünfte stehen die Mitarbeiter des Tiefbauamtes (besonders Herr Tischbiereck) unter der Tel. 02354/77-0 (Zentrale) zur Verfügung. 
Musikdarbietungen sind wie folgt vorgesehen: 

(   ) Lifemusik                           (   ) mit Verstärkeranlage

                                                  (   ) ohne Verstärkeranlage

(   ) Tonwiedergabegeräte (z.B. Plattenspiele, CD-Spieler, Kassettenrecorder, Radio, usw.)

                                                  (   ) mit Verstärkeranlage

                                                  (   ) ohne Verstärkeranlage

Hinweise über verbotene Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen: 

§ 5 Abs. 1 des Gesetzes über Sonn- und Feiertage lautet: 
„An Sonn- und Feiertagen sind während der Hauptzeit des Gottesdienstes verboten: 

a) öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche Auf- und Umzüge, die nicht mit dem Gottesdienst zusammenhängen, 

b) alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, bei denen nicht ein höheres Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung vorliegt, 

c) öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen, soweit hierdurch der Gottesdienst unmittelbar gestört wird, 

d) größere sportliche Veranstaltungen und solche, durch die der Gottesdienst unmittelbar gestört wird. 

Dieses Verbot gilt nicht für den 03.Oktober, wenn dieser Tag auf einen Wochentag fällt. Es gilt ferner nicht für gewerkschaftliche Veranstaltungen am 01. Mai. Als Hauptzeit des Gottesdienstes gilt die Zeit von 06.00 Uhr bis 11.00 Uhr. Die örtliche Ordnungsbehörde kann im Einvernehmen mit den Kirchen festlegen, dass die Zeit bereits vor 11.00 Uhr endet.“
Besondere Regelungen bestehen für die stillen Feiertage, Volkstrauertag, Allerheiligen, Totensonntag, sowie Gründonnerstag und Heiligabend. Auskünfte über die Beschränkungen erteilt das Ordnungsamt. 

………………………………………..

(Unterschrift des Antragstellers)

